
Wie prüfst Du die Beihilfe (§ 27 StGB)?

Strafbarkeit des HaupttätersI. 

Strafbarkeit des GehilfenII. 

Objektiver Tatbestand1. 

Vorsätzliche und rechtswidrige Haupttata. 

Beihilfehandlung: Hilfeleisten (§ 27 StGB)b. 

Subjektiver Tatbestand („doppelter Teilnehmervorsatz“)2. 

Vorsatz bezüglich der vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttata. 

Vorsatz bezüglich der Beihilfehandlungb. 

Ggf. Tatbestandsverschiebung nach § 28 Abs. 2 StGB3. 

RechtswidrigkeitIII. 

SchuldIV. 


